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Öffentliche Sitzung des Bauausschusses Berufsschulzentrum Konstanz  
am 16. Oktober 2023 

 
 
BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN 

 

1. Neubau Berufsschulzentrum Konstanz; 
Aktueller Sachstand 

   
 Beschluss: 

Entfällt. 

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis. 

 

2. Neubau Berufsschulzentrum Konstanz; 
Vergabe von Bauleistungen 

   
 Beschluss (einstimmig): 

1. Der Auftrag für die übergeordnete Baustelleneinrichtung (Bauphase Süd) wird an 
die Firma BplusL Infra Log GmbH aus Limbach-Oberfrohna mit einem Angebots-
preis von 495.675,40 EUR brutto vergeben. 

2. Der Auftrag für das Wärmedämmverbundsystem (Gewerblicher Teil) wird an die 
Firma Scheideck Putz-Stuck-Innenausbau GmbH aus Konstanz mit einem Ange-
botspreis von 440.014,92 EUR brutto vergeben. 

3. Der Auftrag für Sanitär und trockene Feuerlöschanlagen (Gewerblicher Teil 1) 
wird an die Firma Franz Lohr GmbH aus Ravensburg mit dem wirtschaftlichsten 
Angebot in Höhe von 576.075,68 EUR brutto (mit Wartungsarbeiten 591.293,97 
EUR) vergeben.  

4. Der Auftrag für die Lüftungsanlage (Gewerblicher Teil 1) wird an die Firma Ernst 
Rieber GmbH & Co. KG aus Albstadt mit einem Angebotspreis von 811.115,61 EUR 
brutto (mit Wartungsarbeiten 834.359,31 EUR) vergeben. 

 

Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Der Auftrag für die Dachabdichtung (Gewerblicher Teil) wird an die Firma Duckek 
GmbH & Co. KG aus Laichingen mit einem Angebotspreis von 1.258.024,59 EUR 
brutto (mit Wartungsarbeiten 1.267.920,21 EUR) vergeben. 

2. Der Auftrag für Heizung, Kälte, Gasanlagen (Gewerblicher Teil 1) wird an die Fir-
ma Fuchs GmbH aus Konstanz mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von 
1.068.014,50 EUR brutto (mit Wartungsarbeiten 1.097.506,55 EUR) vergeben. 

3. Die bisherigen Finanzplanungsansätze werden im Zuge der nächsten Haushalts-
planberatungen entsprechend angepasst. 
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3. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche 
   
 Auf Nachfrage des Vorsitzenden erfolgen keine Wortmeldungen. 
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